
Stadt Neresheim 
Ostalbkreis 
 

Satzung über die Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS) der Stadt Neresheim vom 21.11.2011, zuletzt 
geändert am 28.01.2019 

 
 
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 
Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 27.01.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 14 der Satzung erhält folgende Fassung: 

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des 

Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit 

der Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich von der Stadt 

hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der Stadt. 

Soweit sie in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verlaufen (Grundstücksanschlüsse), 

sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung 

des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Stadt 

bestimmt. Die Stadt stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks 

notwendigen Hausanschlüsse bereit. 

(4) Die Stadt kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Grundstücksanschlüsse sowie 

vorläufige oder vorübergehende Grundstücksanschlüsse herstellen. Als weitere 

Anschlüsse gelten auch Grundstücksanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der 

Beitragspflicht (§ 37) neu gebildet werden. 

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich sein; 

sie sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen 

Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf 

keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede 

Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen 

sowie sonstige Störungen sind der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 

§ 2 
 
§ 15 der Satzung erhält folgende Fassung: 

(6) Der Anschlussnehmer hat der Stadt zu erstatten: 

a) die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 

der notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses 



(Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 

Abs. 2) 

b) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 

weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). 

Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten 

Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 

(7) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel im Hydrantenschacht ab 

(württembergisches Schachthydrantensystem), so wird der Teil der Anschlussleitung, 

der neben der Versorgungsleitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten nach Abs. 

1 unberücksichtigt gelassen. Die Kosten für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, 

Veränderung und Beseitigung dieser Teilstrecke trägt die Stadt. 

(8) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, 

im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen 

eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

(9) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die 

Teile der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, 

allein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks 

ersatzpflichtig. Soweit Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken 

gemeinsam dienen, sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten 

Grundstücke als Gesamtschuldner ersatzpflichtig 

§ 3 
 

§ 17 Abs. 2 und Abs. 4 erhalten folgende Fassung:  

(1) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 

gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die 

Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Stadt oder 

ein von der Stadt zugelassenes Installationsunternehmen erfolgen. Die Stadt ist 

berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

(4) entfällt 

  



§ 4 
 

§ 20 erhält folgende Fassung:  

Die Stadt ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausanschluss und 
andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen 
der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse 
des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter 
Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung der Stadt abhängig gemacht 
werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und 
störungsfreie Versorgung gefährden würde. 
 
 

§ 5 
 

§ 22 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  

(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle nach § 39 des Mess- und 
Eichgesetzes verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht bei der 
Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 
§ 6 

 
§ 29 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  

 
(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung 
der zulässigen Nutzung zugrundezulegen ist; 

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht 
besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 35 Meter von der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 

 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind 
Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die 
hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstands-flächen, bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstücks-tiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung 
zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen. 
 

§ 7 
 

§ 35 Abs. 1 Ziff. 3 erhält folgende Fassung:  

(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits entstanden 
ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere 
Beiträge erhoben, 

 
4. soweit in den Fällen des § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse 

zugelassen wird; 
  



§ 8 
 

§ 42 Abs. 1 erhält erhalten folgende Fassung:  

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt 

bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:  

Maximaldurchfluss (Qmax) 3 und 5 7 und 10 20 30 m3/h 

Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5  3,5 und 5 (6) 10 15 m3/h 

Alternativ für Zähler mit Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID): 

Überlastdurchfluss (Q4) 3,125 und 5 7,9 und 12,5 20 31,25 m3/h 

Dauerdurchfluss (Q3) 2,5 und 4 6,3 und 10 16 25 m3/h 

je Monat 0,99 € 1,23 € 1,92 € 3,35 € 

 
 

§ 9 
 

§ 43 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgende Fassung:  

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,22 €. 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 
beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,22 €. 

 
§ 10 

 
§ 46 Abs. 6 erhält folgende Fassung:  

(6) Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 sowie die Vorauszahlung gemäß § 47 ruhen 
auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 
27 KAG). 

 
§ 11 

 
§ 47 Passage „Im Veranlagungsjahr 2019“ der Satzung entfällt. 

§ 12 
 
§ 48 Passage „Im Veranlagungsjahr 2019“ der Satzung entfällt. 

§ 13 
 

§ 50 Abs. 1 Ziff. 5 und 7 erhalten folgende Fassung:  

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung, 

anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält; 

7. entfällt  



§ 14 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Neresheim, 27.01.2021 
Ausgefertigt! 
 
 
gez. 
Thomas Häfele 
Bürgermeister 


